
Gültig ab 01. Januar 2018

Für Bestandsanlagen mit Inbetriebnahme vor dem 01.01.2018 mit volativer Erzeugung werden die ausgewiesenen Preise gemäß

§120 Abs. 3 EnWG i.V.m. § 18 Abs. 5 StromNEV wie folgt reduziert: 

 - ab dem 01.01.2018 um ein Drittel;

 - ab dem 01.01.2019 um zwei Drittel;

 - ab dem 01.01.2020 erfolgt keine Vergütung mehr.  

Für Neuanlagen mit Inbetriebnahme ab dem 01.01.2018 mit volatiler Erzeugung erfolgt keine Vergütung.

Leistungspreissystem für Entnahme mit Lastgangzählung

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis

Mittelspannung 9,54 €/kW 2,30 ct/kWh 51,60 €/kW 0,62 ct/kWh

Umspannung 10,89 €/kW 2,56 ct/kWh 56,64 €/kW 0,73 ct/kWh

Niederspannung 11,56 €/kW 2,87 ct/kWh 65,25 €/kW 0,72 ct/kWh

Blindarbeit 1,00 ct/kvarh

Preissystem für Entnahme ohne Lastgangzählung
Arbeitspreis Grundpreis

Niederspannung - Haushaltsbedarf und sonstiger Bedarf inkl. Wärmepumpe 4,65 ct/kWh 35,00 €/ZP/a

Arbeitspreis Grundpreis

Niederspannung - nach § 14 a EnWG Steuerung 2,46 ct/kWh 35,00 €/ZP/a

von unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen (z.B. Elektro-Speicherheizungen)

Jahresleistungspreissystem
Jahresbenutzungsdauer < 2.500 Jahresbenutzungsdauer >= 2.500

Referenz-Preisblatt Netznutzungsentgelte Strom
zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte nach § 18 Abs. 2 StromNEV


